
Must 14 
M U S T E R ! 

Stadt/Gemeinde                                                                                                                             
(Datum) 

B E K A N N T M A C H U N G 

Planfeststellungsverfahren für die B 3 Südschnellweg Hannover

1. Der Erörterungstermin findet statt am  

26.10.2020 ab 10:00 Uhr (Träger öffentlicher Belange sowie Vereinigungen gem. § 73 
Abs. 4 S. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz) 

und 30.10.2020 ab 09:00 Uhr (Einwender und private Betroffene) 
jeweils im Sitzungssaal N001 des Verwaltungsgebäudes der Region Hannover in der 

Hildesheimer Straße 18, 30169 Hannover 

Allen Beteiligten wird die Möglichkeit eingeräumt, während des gesamten Erörterungs-
termins anwesend zu sein. 

Der Termin wird geleitet von der Region Hannover, Team Baurecht und Fachaufsicht 
(Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde). 

2. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen erör-
tert. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange von dem Vorhaben berührt 
werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat 
seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Aus-
bleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Ein-
wendungen ausgeschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der 
Verhandlung beendet ist.  

3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet. 

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

........................ 
   (Unterschrift) 


